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Das Team der Bezirkskammer  
Hartberg-Fürstenfeld wünscht Ihnen  

ein schönes Weihnachtsfest  
und alles Gute für das Jahr 2024 
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Kammerobmann 

GeschätzteÊ BäuerinnenÊ undÊ
Bauern,ÊliebeÊJugend! 
 
EinÊaußergewöhnliches,Êereig-
nisreichesÊJahrÊneigtÊsichÊdemÊ
EndeÊzu! 
 
DiesesÊJahrÊwurdenÊwirÊbeimÊAn-
bauÊundÊPflegeÊunsererÊKultu-
renÊsoÊrichtigÊgefordert.ÊSchonÊ

imÊ FrühjahrÊ durftenÊ wirÊ unsÊ mitÊ denÊ kühlenÊ undÊ
regenreichenÊAnbaubedingungenÊauseinanderset-
zen,Ê welcheÊ zuÊ großenÊ ProblemenÊ beiÊ einigenÊ
KulturenÊ führten.ÊAberÊauchÊderÊSommerÊmitÊsei-
nenÊ GewitternÊ undÊ heftigenÊ Regenfällen,Ê stellteÊ
immerÊ wiederÊ neueÊ HerausforderungenÊ inÊ denÊ
betrieblichenÊ Überlegungen.Ê BeiÊ HagelschädenÊ
möchtenÊwirÊunsÊfürÊdieÊrascheÊHilfeÊundÊAbwick-
lungÊ beiÊ derÊ HagelversicherungÊ bedanken!Ê HierÊ
dürfenÊwirÊunsÊaberÊauchÊbeiÊderÊsteirischenÊ Ha-
gelabwehrÊfürÊdenÊvorbildlichen,Êprofessionel-
lenÊEinsatzÊrechtÊherzlichÊbedanken.ÊEinigeÊHage-
lunwetterÊkonntenÊsomitÊverhindertÊwerden.ÊDamitÊ
dieseÊsinnvolleÊArbeitÊaberÊauchÊweiterhinÊgeleis-
tetÊwerdenÊ kann,Ê bittenÊwirÊ jeneÊ Gemeinden,Ê dieÊ
nochÊ nichtÊ bereitÊ warenÊ ihrenÊ Genossenschafts-
anteilÊzuÊbezahlen,ÊihrenÊSolidarbeitragÊinÊZukunftÊ
zuÊ leisten.ÊNurÊeineÊflächendeckendeÊAusführungÊ
gegenÊ diesesÊ SchadereignisÊ istÊ sinnvoll!Ê EinenÊ
herzlichenÊDankÊ anÊ alleÊBürgermeisterinnenÊ undÊ
Bürgermeister,Ê dieÊ schonÊ sehrÊ langeÊ diesenÊ
wichtigenÊBeitragÊihrerÊGemeindeÊgeleistetÊhaben,Ê
dennÊ dieseÊ volkswirtschaftlicheÊ Schadensverhin-
derungÊ giltÊ nichtÊ nurÊ fürÊ landwirtschaftlicheÊ
Kulturen,Ê sondernÊ auchÊ fürÊ Garten-Ê undÊ Häuser-
schäden,ÊsowieÊFahrzeugschädenÊundÊdenÊdamitÊ
verbundenenÊseelischenÊHerausforderungen. 
 
FürÊ dieÊKammerÊalsÊ InteressensvertretungÊ unse-
rerÊ BäuerinnenÊ undÊ BauernÊwarÊnatürlichÊdieÊ
UmsetzungÊderÊneuenÊGAP23ÊimmerÊwiederÊeineÊ
Herausforderung.Ê EsÊ galtÊ gewisseÊ AuflagenÊ zuÊ
hinterfragenÊ undÊ mitÊ fachlichenÊ ArgumentenÊ daÊ
undÊ dortÊ nochÊ ErleichterungenÊ zuÊ erwirken,Ê wel-
cheÊauchÊerreichtÊwerdenÊkonnten.ÊWichtigÊdabeiÊ
warÊesÊunsÊimmerÊwieder,ÊunsereÊbäuerlichenÊBe-
triebeÊ bestmöglichÊ zuÊ informieren.Ê HierÊ konntenÊ
vieleÊ VeranstaltungenÊ dahingehendÊ durchgeführtÊ
werden,Ê welcheÊ vonÊ euchÊ auchÊ sehrÊ gutÊ ange-
nommenÊwordenÊsind.ÊMitÊunserenÊFeldversuchenÊ
möchtenÊ wirÊ auchÊ weiterhinÊ praxistauglicheÊ An-
wendungenÊ aufzeigen,Ê damitÊ dieÊ UmsetzungÊ
mancherÊMaßnahmeÊnichtÊzuÊerheblichenÊErtrags-
einbußenÊführen. 
 

EinÊ schmerzlicherÊ TagÊ fürÊ unsÊ Funktionäre,Ê
aberÊ auchÊ inÊ derÊ Bevölkerung,Ê warÊ natürlichÊ dieÊ
BekanntgabeÊ desÊ RücktrittesÊ unseresÊ geschätz-
tenÊ LRÊ ÖRÊ HansÊ SeitingerÊ aufgrundÊ seinerÊ Er-
krankung.Ê VieleÊ emotionaleÊ SitzungenÊ undÊ Be-
sprechungenÊ wurdenÊ abgehalten,Ê umÊ einenÊ rei-
bungslosenÊ ÜbergangÊ sämtlicherÊ FunktionenÊ
dieÊerÊinnehatte,ÊzuÊgewährleisten.ÊHierÊdarfÊichÊimÊ
NamenÊ allerÊ Funktionär:innenÊ unserenÊ RespektÊ
undÊ HochachtungÊ aussprechen,Ê wieÊ unserÊ Lan-
desratÊalleÊÜbergabenÊverantwortungsvollÊmitÊvol-
lemÊkörperlichenÊEinsatzÊdurchgeführtÊhat!ÊHerzli-
chenÊDank,ÊlieberÊHans,ÊauchÊfürÊdieÊvielenÊgroß-
artigenÊ Projekte,Ê dieÊ inÊ unseremÊ BezirkÊ Hart-
berg-FürstenfeldÊmitÊdeinerÊHandschriftÊversehen,Ê
gemeinsamÊumgesetztÊwurden.ÊWirÊwünschenÊdirÊ
natürlichÊallesÊGuteÊundÊbaldigeÊGenesung!ÊSehrÊ
erfreutÊ hatÊ unsÊ dieÊ BestellungÊ vonÊ FrauÊSimoneÊ
SchmiedtbauerÊzuÊunsererÊLandesrätinÊfürÊAg-
rarÊ undÊWohnbau!Ê HerzlicheÊGratulation,ÊmitÊ derÊ
BitteÊumÊweiterhinÊguteÊZusammenarbeit! 
 
LiebeÊbäuerlicheÊGroßfamilie!ÊSeitensÊderÊFunkti-
onär:innenÊ dürfenÊ wirÊ unsÊ beimÊ TeamÊ derÊ BKÊ
Hartberg-FürstenfeldÊ unterÊ derÊ FührungÊ vonÊ
KammersekretärÊ Ing.Ê ManfredÊ Oberer,Ê BAÊ rechtÊ
herzlichÊ fürÊ denÊ großartigenÊ EinsatzÊ fürÊ unsereÊ
BäuerinnenÊ undÊ Bauern,Ê sowieÊ derÊ JugendÊ be-
danken.Ê EsÊ wurdeÊ zeitweiseÊ 120-prozentigerÊ
EinsatzÊabverlangtÊundÊihrÊhabtÊesÊgemeistert.Ê
AberÊ auchÊ beiÊ derÊ LandjugendÊ möchtenÊ wirÊ unsÊ
fürÊ dasÊ EngagementÊ undÊ dieÊ guteÊ Zusammenar-
beitÊbedankenÊundÊwünschenÊEuchÊfürÊEureÊkom-
mendenÊProjekteÊ gutesÊGelingen!ÊHerzlicheÊGra-
tulationÊanÊAndreasÊHaberlerÊzumÊVizeweltmeisterÊ
imÊPflügen!Ê 
 
AproposÊZusammenhalt!ÊWirÊdürfenÊwiederÊALLEÊ
rechtÊ herzlichÊ zuÊ unseremÊ62.Ê BezirksbauernballÊ
amÊFaschingssamstag,ÊdemÊ10.Ê FebruarÊ 2024Ê
inÊdieÊStadtwerkehalleÊHartbergÊeinladen! 
 
WirÊ freuenÊ unsÊ aufÊ einÊ WiedersehenÊ undÊ wün-
schenÊ EuchÊ liebeÊ Jugend,Ê BäuerinnenÊ undÊ Bau-
ernÊeinÊgesegnetesÊWeihnachtsfestÊimÊKreiseÊEu-
rerÊLiebstenÊundÊeinÊgesundes,ÊerfolgreichesÊJahrÊ
2024ÊinÊHausÊundÊHof!  
 
 
Euer 
KammerobmannÊHerbertÊLebitsch 
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Bäuerliche Hofübergabe 
Die Hofübergabe/-nahme ist im 
Laufe der Zeit für jede/-n Be-
triebsleiter/-in etwas Besonde-
res und leitet meist auch einen 
neuen Lebensabschnitt ein.  
 
Sie fordert von allen Beteiligten 
Geduld, Einfühlungsvermögen, 

Verständnis und Rücksichtnahme. 
 
Es entstehen im Zuge des Eigentumswechsels 
viele Fragen. Mit verschiedenen Beratungsan-
geboten seitens der Bezirkskammer begleiten 
wir gerne diesen Prozess. Es werden die erb-
rechtlichen, familienrechtlichen, sozialrechtli-
chen und steuerrechtlichen sowie förderungs-
mäßigen Fragen, als auch die zwischen-
menschlichen und persönlichen Aspekte bei der 
Hofübergabe/-nahme besprochen. 
 
Beratungsangebote: 
■ Übergabeinformation: Kostenloses Be-

ratungsgespräch in der Bezirkskammer 
um einen Gesamtüberblick zu erhalten. 

■ Bäuerliche Hofübergabe von A bis Z: 
Hier bieten wir eine umfassende Spezial-
beratung mit einem individuell zusammen-
gestellten Übergabekonzept. Dadurch 
können auch die Vertragserrichtungskos-
ten wesentlich reduziert werden. Kosten-
beitrag 180 € 

■ LFI Übergabeseminar: Bäuerliche Hof-
übergabe 30. Jänner 2024 um 9 Uhr in 
Grafendorf bei Hartberg (Anmeldung über 
die Homepage LFI Steiermark oder in der 
Bezirkskammer) 

 

Pensionierung Dipl.-Ing.                      
Maria Luise Schlögl 
Maria Luise Schlögl hat mit  
1. Dezember den wohl verdien-
ten Ruhestand angetreten. Be-
gonnen hat Maria Luise ihren 
Dienst am 1. Juli 1990 als 
Pflanzenbauberaterin in der  
Bezirkskammer Hartberg und 

Kammersekretär 

der Bezirkskammer Fürstenfeld. Mit ihrem pro-
funden Wissen im Pflanzenbaubereich unter-
stützte sie die Landwirt:innen in den beiden Be-
zirken aber auch weit darüber hinaus sehr maß-
geblich. Wir danken sehr herzlich für Ihre gewis-
senhafte Arbeit und die gute Zusammenarbeit 
und wünschen für den weiteren Lebensweg al-
les erdenklich Gute! 

 
INVEKOS/Pflanzenbau Bera-
tung Dipl.-Ing. Lisa Pfeiffer 
Seit 15. November 2023 unter-
stützt uns Lisa Pfeiffer aus St. 
Lorenzen am Wechsel in den 
Bezirkskammern Hartberg-
Fürstenfeld und Weiz. Der Be-
ratungsbereich umfasst die 
fachliche Zusammenschau des 

Mehrfachantrages und der pflanzenbaulichen 
Beratung sowie den Düngeberechnungen. 
Kontaktdaten: 
Dipl.-Ing. Lisa Pfeiffer 
Wienerstraße 29, 8230 Hartberg 
T 03332/62623-4642, H 0664/602596-4642,  
E lisa.pfeiffer@lk-stmk.at 
 
 
Wir trauern um: 
Maria Winkler, Hauswirtschaftsberaterin in 
der BK Hartberg, verstorben am 24. September 
2023 im 93. Lebensjahr 
 
Ingrid Prenner, Sekretariat in der BK Hart-
berg-Fürstenfeld, verstorben am 30. September 
2023 im 68. Lebensjahr 
 
BKR und LKR Johann Herbst, aktiver Be-
zirkskammerrat der BK Hartberg-Fürstenfeld, 
verstorben am 9. Oktober 2023 im 65. Lebens-
jahr 
 
Mit dem Ableben verlieren wir Personen, die 
eine wertvolle Arbeit für die Bäuerinnen und 
Bauern des Bezirks und des Landes geleistet 
haben.  

Den Angehörigen ein aufrichtiges Beileid aus 
der Bezirkskammer Hartberg-Fürstenfeld. 

 
Ing. Manfred Oberer, BA 

Personelles 
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Mehrfachantrag 2024 - Infos 
 
Die ÖPUL-Maßnahmen mit 
Verpflichtungsbeginn 1. Jänner 
2024 müssen bis Jahresende 
2023 beantragt werden.  
 
Wird die ÖPUL-Maßnahmen-
beantragung Ende 2023 verab-

säumt, ist eine Beantragung im Herbst 2024 für 
eine Verpflichtung ab 1. Jänner 2025 möglich.  
 
Der Mehrfachantrag 2024 kann nur abgesendet 
werden, wenn alle Schlagnutzungsarten erfasst 
sind.  
 
Eine gute Vorbereitung hilft die Antragsabgabe 
bzw. Fertigstellung zügig zu erledigen. 
 
Für ALLE Betriebe nötig 
■ Prüfen, ob alle Landschaftselemente, die 

in der Verfügungsgewalt sind beantragt 
wurden. 

■ Nutzungen und Schlagbildungen (eve. 
Hilfsmessungen) vorbereiten 

■ Betriebe mit über 10 ha Acker: Bitte Pro-
zentgrenzen für die Anbaudiversifizierung 
(max. 75 % Hauptkultur) berechnen, 30 % 
Fruchtwechsel beachten und überlegen 
welche Flächen für die 4 % Stilllegung 
herangezogen werden. 

■ Notwendige Fotos für die Fertigstellung 
von Referenzänderungsanträgen vorab 
mailen an invekos-bkhf@lk-stmk.at (Bitte 
immer die Betriebsnummer anführen!) o-
der mitbringen. 

 
Direktzahlungen 
■ Bei Almauftrieb muss die gekoppelte Prä-

mie je Tierkategorie aktiv beantragt wer-
den 

■ TOP UP Junglandwirte: Bei der Erstbean-
tragung ist der Ausbildungsnachweis (z. B. 
Facharbeiterbrief, …) mitzubringen 

  
Tierhalter (außer Rinder)  
■ Stichtagstierbestand vom 1. April vorberei-

ten 
■ Bei stark schwankenden Beständen z.B. 

Hühner, Schweine Durchschnittstierbe-
stand für 2024 vorbereiten 

UBB und BIO 
■ Beantragte Bäume auf Vorhandensein und 

richtige Codierung (Streuobst) prüfe 
■ Lage und Ausmaß der Biodiversitätsflä-

chen im Vorfeld klären 
■ Anbaudiversifizierung (max. 55 % Haupt-

kultur, max. 75% Getreide und Mais) be-
achten 

 
Begrünung Zwischenfrucht 
■ Die für den Herbst 2024 geplanten Begrü-

nungsvarianten und Flächen sind beim 
Mehrfachantrag 2024 anzugeben 

 
Tierwohl Weide, Tierwohl Stallhaltung Rin-
der, Tierwohl Schweine 
■ Die Beantragung des Zuschlages für 150 

Weidetage überlegen 
■ Die Beantragung von Schafen und Ziegen 

hat mit Ohrmarkennummer, Geburtsdatum 
und Geschlecht zu erfolgen 

■ Müssen Tiere abgemeldet werden, weil 
Sie die Teilnahmevoraussetzung nicht er-
füllen (Rinder mit Ohrmarkennummer)? 

 
Erosionsschutz Acker 
■ Mulchsaat oder Direktsaat kann nur auf im 

MFA 2023 beantragten Zwischenfrüchten 
der Varianten 2, 4, 5 und 6 oder einer Zwi-
schenfruchtbegrünung gemäß „Begrünung 
Immergrün“ beantragt werden. 

 
Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen 
■ Ohrmarken, Geburtsdatum und Name der 

zu beantragenden Tiere außer Rinder 
 
Bodennahe Ausbringung flüssiger Wirt-
schafsdünger und Gülleseparation 
■ Es ist die bodennah ausgebrachte Gülle-

menge zwischen 1. Februar und 30. No-
vember 2024 anzugeben. Korrekturen sind 
bis 30. November 2024 möglich. 

 
Naturschutz 
■ Projektbestätigung mitbringen 
 
 
 

Invekos-Informationen 
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Pflanzenschutzmittelanwendung im MFA be-
kanntgeben 
Bei diesen ÖPUL 2023-Maßnahmen ist die 
Pflanzenschutzmittelanwendung im Mehrfach-
antrag bekannt zu geben: 
■ alle Flächen in der Maßnahme 

„Biologische Wirtschaftsweise“  
■ Grünland- und Ackerfutterflächen in der 

Maßnahme „Einschränkung ertragsstei-
gernder Betriebsmittel“ 

■ Dauer-/Spezialkulturen und Weinflächen 
in den Maßnahmen „Herbizidverzicht 
Wein, Obst und Hopfen“ und 
„Insektizidverzicht Wein, Obst und Hop-
fen“ 

■ Almweideflächen in der Maßnahme 
„Almbewirtschaftung“ 

■ Ackerflächen in der Maßnahme 
„Vorbeugender Grundwasserschutz – 
Acker“ 

 
Konditionalität: GLÖZ - Standards 
Es sind alle GLÖZ Standards einzuhalten und 
keine Ausnahmen vorgesehen. Hier eine kurze 
Beschreibung der am häufigsten angefragten 
Standards bzw. inzwischen durchgeführter Än-
derungen und Klarstellungen. 
 
GLÖZ 2 Schutz von Feuchtgebieten, Torf- 
und Auflächen: 
Die Gebietskulisse wurde erweitert. Bitte prüfen 
Sie vor einem Grünlandumbruch, einer Gelän-
dekorrektur oder einer Neuentwässerung, ob 
sich die betroffene Fläche im ausgewiesenen 
Gebiet befindet. 
 
GLÖZ 4 Pufferstreifen entlang von Wasser-
läufen:  
Entlang aller Gewässer muss auf Grundlage 
der NitratAktionsProgrammVerordnung (NAPV) 
ein mindestens 3 m breiter Streifen mit ganzjäh-
rigem Bewuchs mit lebenden Pflanzen vorhan-
den sein. Stickstoffhaltige Düngemittel dürfen 
hier nicht ausgebracht werden.  
GLÖZ 4 ergänzt diese Bestimmung im 3 m brei-
ten Streifen um ein generelles Ausbringungs-
verbot von Dünge- und Pflanzenschutzmittel. 
Bei Gewässern mit dem Zustand „mäßig“ oder 

schlechter muss ein 5 m breiter Pufferstreifen 
vorhanden sein. Der Pufferstreifen wird von der 
Böschungsoberkante aus gemessen. Nähere 
Informationen zur Notwendigkeit von Puffer-
streifen finden Sie im Merkblatt auf unserer 
Homepage http://stmk.lko.at/hartberg- 
fuerstenfeld 
 
GLÖZ 6 Mindestbodenbedeckung:  
Ist ab 1. November 2023 einzuhalten. Im Zeit-
raum 1. November bis 15. Feber müssen 80 % 
der Ackerfläche und 50 % der Spezialkulturflä-
che eine Mindestbodenbedeckung aufweisen. 
Für bestimmte Ackerkulturen wie z.B. Feldge-
müse, Ölkürbis, Saatmais oder Kartoffeln gibt 
es Ausnahmen und es darf zusätzlich Ackerflä-
che im Ausmaß dieser Kulturen gepflügt (ohne 
Bodenbedeckung) über den Winter gehen. Ge-
naue Informationen zur Umsetzung haben wir in 
der letzten Ausgabe des BK-Aktuell beschrie-
ben. Für die Einhaltung der Auflagen bis 15. Fe-
ber ist der Antragsteller im Mehrfachantrag-
Flächen 2023 verantwortlich. 
 
GLÖZ 7 Fruchtwechsel und Anbaudiversifi-
zierung (für Betriebe größer 10 ha Acker): 
Die Hauptkultur darf max. 75 % der Ackerfläche 
einnehmen. Die Anforderung, dass auf 30 % 
der Ackerfläche ein jährlicher Fruchtwechsel 
erfolgen muss, wird lagegenau zwischen der 
Beantragung im MFA 2023 und MFA 2024 kon-
trolliert. 2022 ist das Basisjahr für die ver-
pflichtende Fruchtfolge und folglich muss spä-
testens 2025 (nach drei Jahren) eine andere 
Ackerkultur angebaut werden.  
Folgende Kulturen sind von den Bestimmungen 
des Fruchtwechsels ausgenommen: Bracheflä-
chen, Ackerflächen, die für die Erzeugung von 
Gras oder anderen Grünfutterpflanzen 
(=Ackerfutterkulturen) genutzt werden, Saat-
mais, mehrjährige Kulturen, mehrjährige Le-
guminosen sowie Flächen mit Gräsersaat-
gutvermehrung.  
Bei der Berechnung des Mindestausmaßes von 
30 % werden Kulturen, die ausgenommen sind, 
nicht mitberücksichtigt.  
Die Kulturen Soja, Körnererbse oder Acker-
bohne sind nicht mehrjährig und folglich 
von der Ausnahme nicht umfasst. 
 
GLÖZ 8 Ackerstilllegung (für Betriebe größer 
10 ha Acker) und Schutz flächiger Landschafts-
elemente: 2024 ist die Anlage von Bracheflä-

Achtung: prämienrelevante Codierungen kön-
nen nur bis zum 15. April beantragt und geän-
dert werden. 
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chen im Ausmaß von 4 % der Ackerfläche erfor-
derlich. GLÖZ Landschaftselemente (= flächige 
Landschaftselemente), die mit 25 % des Um-
fangs an Ackerflächen angrenzen, können für 
die Erfüllung der 4 % herangezogen werden 
(Code NPF) 
Grünbrachen dürfen ganzjährig nicht genutzt 
werden. 
 
 
 
ID Austria löst Handysignatur ab  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Mehrfachantrag 2024 muss mit Handysig-
natur oder ID-Austria gezeichnet werden. Ab  
5. Dezember 2023 ist eine Freischaltung der 
Handysignatur nicht mehr möglich. Die Neure-
gistrierung zur ID Austria ist nur bei einer Re-
gistrierungsbehörde z.B. Bezirkshauptmann-
schaft möglich. Ist bereits eine gültige Handy-
signatur vorhanden, kann diese selbstständig in 
die Grundversion der ID Austria umgestellt wer-
den. Den Link dazu finden Sie direkt unter dem 
Anmeldebutton mit Handysignatur in eAMA 
(siehe Abbildung). Es ist noch unklar, ob ab  
5. Dezember 2023 alle vorhandenen Handysig-
naturen automatisch auf die Grundversion der 
ID Austria umgestellt werden oder ob diese 
selbst beim ersten Einstieg umgemeldet werden 
muss. 
 

Häufige Beanstandungen bei Vor-Ort-
Kontrollen 
Folgende Abweichungen werden laut techni-
schem Prüfdienst besonders häufig festgestellt: 
 
■ UBB/BIO:  

■ „normale“ Bäume sind als Streuobst-
bäume (Apfel, Birne, Elsbeere, Kir-
sche, Marille, Pflaume, Ringlotte, 
Weichsel, Zwetschke, Eberesche, 
Kornelkirsche, Kriecherl, Quitte) be-
antragt 

■ Biodiversitätsfläche am Grünland: 
Schnitt- und Pflegezeitpunkte nicht 
eingehalten 

■ Tierwohl Weide: Aufzeichnungen für die 
Maßnahme fehlen 

■ Tierwohl Stallhaltung weibliche Rinder 0,5 
bis 2 Jahre: Teilnahme am Q Plus Rind 
fehlt 

 
 
Weiterbildungsnotwendigkeiten ÖPUL 
Bei Teilnahme an gewissen ÖPUL Maßnahmen 
ist eine verpflichtende Weiterbildung zu absol-
vieren. Sie soll in erster Linie durch den/ die Be-
triebsführer:in erfüllt werden. Wir empfehlen die 
Weiterbildung möglichst bald zu erfüllen. Das 
LFI Steiermark bietet laufend Kurse dazu an.  
 
Kontakt:  
T 0316/8050-1305 
I www.stmk.lfi.at 
E zentrale@lfi-stmk.at 
 
 
 
Überblick Weiterbildungserfordernisse im 
ÖPUL: 

© AMA 

ÖPUL Maßnahme Nötige 

Stunden 

Themen Bis spätestens 

Umweltgerechte und biodiversitäts-fördernde Bewirt-

schaftung (UBB) 

3 Biodiversität 31. Dezember 2025 

Biologische Wirtschaftsweise (BIO) 3 und 

5 

Biodiversität 

Biologische Wirtschaftsweise 

31. Dezember 2025 

UBB oder BIO bei Zuschlag Naturschutz – Monitoring   Einführungsveranstaltung Im ersten Jahr der Teilnahme 

Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel (EEB) 3 Stickstoffdüngung und Nutzungshäufigkeit 31. Dezember 2025 

Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem 

Grünland (HBG) 

5 Grünlandbewirtschaftung 31. Dezember 2025 

Almwirtschat – Option „Naturschutz auf Almen“ (NATA) 4   31. Dezember 2025 

Ergebnisorientierte Bewirtschaftung (EBW)   Vernetzungstreffen 31. Dezember 2026 
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Bitte beachten Sie auch andere Weiterbildungs-
notwendigkeiten z. B. Sachkundigkeit Pflanzen-
schutzmittelanwendung, Tiergesundheitsdienst, 
… 
 
Prämienauszahlungen am 21. Dezember 

Es werden die gesamten 
Direktzahlungen (ausge-
nommen Betriebe mit nicht 
abgeschlossener Vorort-
kontrolle) und drei Viertel 
der ÖPUL- und AZ-Prämie 

(ausgenommen Begrünung Zwischenfrucht) 
überwiesen. Die Restbeträge werden voraus-
sichtlich im Juni des nächsten Jahres ausbe-
zahlt. Die entsprechenden Bescheide und Mit-
teilungen werden ab 10. Jänner 2024 versen-
det. Bitte prüfen Sie die Schreiben umgehend 
und wenden Sie sich bei Unklarheiten an uns.   

 
Aktuelle Hinweise 
■ Wird von einer Person, die einen Betrieb 

im Rahmen einer Personengemeinschaft 
bewirtschaftet das TOP UP Junglandwirte 
beantragt, ist ein Nachweis über die Lei-
tung des Betriebs (=Entscheidungs-
befugnis) durch den Junglandwirt zu er-
bringen. Das Formular „Beteiligungs-
verhältnis“ ist hierfür nicht mehr ausrei-
chend. Konkretere Informationen sollen 
zeitnah vorliegen. 

■ Eine Änderung der Betriebsführung ist so-
fort mit dem Bewirtschafterwechselformu-
lar über die Bezirkskammer an die AMA zu 
melden. Um eine fristgerechte Antragstel-
lung sicherzustellen ist die Meldung ei-
nes Bewirtschafterwechsels bis spätes-
tens vier Wochen vor Antragstellung 
nötig. Wir bitten um eine gesonderte 
Terminvereinbarung. 

■ Bitte halten Sie Ihre Kontaktdaten aktu-
ell. Änderungen und Ergänzungen kön-
nen jederzeit bei uns bekannt gegeben 
werden. Bitte achten Sie besonders auf 
Richtigkeit von Handynummer und E-
Mailadresse. Kurzfristige, dringliche 
Mitteilungen (z.B. Terminabsagen, Links 
zu Onlineveranstaltungen, …) werden von 
uns per SMS oder Mail versendet. 

■ Führen Sie notwendige Aufzeichnungen 
(z.B. Stickstoffbilanz, Weidetagebuch, Be-
grünung Immergrün, Bodennahe Gül-
leausbringung, …) durch und bewahren 
Sie förderrelevante Unterlagen (z.B. Saat-
gutbelege, …) sicher und den Vorgaben 
entsprechend auf. 

 
Ing. Martina Kogler 

 
 

ÖPUL-Naturschutz – letzte Einstiegsmög-
lichkeit! 
Von Jänner bis März 2024 werden zum letzten 
Mal Anmeldungen zur Kartierung von mögli-
chen Naturschutzflächen entgegengenommen. 
In dieser Zeit wird die Abteilung 13 der Steier-
märkischen Landesregierung ein Anmeldefor-
mular auf der Landeshomepage zur Verfügung 
stellen. Das Anmeldeformular wird auch bei 
den Bezirksbauernkammern aufliegen. 
 
Nutzen Sie diese letzte Möglichkeit extensiv 
genutzte Wiesen und Äcker bzw. auch gan-
ze Landwirtschaften in die Maßnahme 
„Naturschutz“ zu bringen. Die Beratung 
wird 2024 durch geschulte Kartierer:innen 
der Steiermärkischen Berg- und Naturwacht 
vor Ort durchgeführt. Das modulare Maß-
nahmensystem ermöglicht flexible Bewirt-
schaftungsvereinbarungen, die Festlegung 
erfolgt ausschließlich im Konsens mit 
Ihnen! Den Vertrag gehen Sie erst mit der 
Voranmeldung im MFA 2025 bzw. mit den 
entsprechenden Codierungen ein, wodurch 
noch Zeit für betriebliche Überlegungen im 
Winter 2024/25 bleibt. 

Naturschutz 
© Martina Kogler 

Achtung: Die Beschwerde- und Einspruchs-
fristen enden vier Wochen nach Zustellung! 
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Informieren Sie sich jetzt schon! In Ihrer Be-
zirkskammer liegt eine Informationsbroschü-
re auf, die Beispiele von geeigneten land-
wirtschaftlichen Flächen, Maßnahmenpakete 
und Prämien bereitstellt. Auch die Mitarbei-
ter:innen der BK werden Ihnen fachkundige 
Auskunft erteilen. Geeignete Flächen sind 
Wiesen, Weiden, Äcker und Ackerbrachen. 
Es können auch aktuell intensive Flächen im 
Rahmen der Naturschutzmaßnahme extensi-
viert werden! 
 
Die Mindestvertragsdauer beträgt vier Jahre – 
informieren Sie sich über die Möglichkeiten von 
vorzeitigem Ausstieg und von Vertragsanpas-
sungen bei Bewirtschaftungsumstellungen (z.B. 
Antrag auf Projektänderung), auch während der 
Laufzeit. 
 
Auf Ihre Anmeldung freuen sich die Kartiererin-
nen und Kartierer, die im Auftrag der Steiermär-
kischen Berg- und Naturwacht und der Landes-
regierung die Beratungen durchführen. 
 
Für Fragen bezüglich Anmeldung und Projekt-
details wenden Sie sich bitte an: 
Brigitte Neubauer-Eichberger 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Abteilung 13 – Referat Naturschutz 
Stempfergasse 7, 8010 Graz 
T 0676/8666-2731 
E brigitte.neubauer-eichberger@stmk.gv.at 

 
 
 

 
Vertragsnaturschutz 
 
Landesvertragsnaturschutz 
alt (BEP, Lafnitzwiesenpro-
gramm): 
Die bisher vorhandenen Lan-
desvertragsprogramme 
(Biotoperhaltungsprogramm = 
BEP und Natura 2000) enden 

mit 31. Dezember 2023. Betriebe die ÖPUL-
fähig sind (in der Regel Betriebe mit mehr als 
1,5 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche) können 
zukünftig mit ÖPUL-fähigen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen nur mehr über das ÖPUL-
Naturschutz-Programm gefördert werden. Dazu 
ist eine Anmeldung zur Kartierung an das Na-
turschutzreferat Steiermark notwendig. 

Neuer Landesvertragsnaturschutz = LAV:  
Landwirtschaftliche Nutzflächen (Mähwiesen, 
Weiden, Ackerbrachen etc.) von Betrieben bzw. 
Personen die nicht ÖPUL-fähig sind, können für 
eine Förderung im LAV beantragt werden. Flä-
chen die nicht ÖPUL-fähig sind können auch 
von ÖPUL-fähigen Betrieben angemeldet wer-
den. Es handelt sich dabei um folgende Kate-
gorien: 
■ Nassflächen (Sümpfe, Moore, etc., die 

nicht jedes Jahr bewirtschaftbar sind) 
■ Extensive Teichflächen 
■ Biberhabitate (durch Biber vernässte 

Flächen) 
■ Anlage von Waldmäntel und Hecken 
■ Einzelstehende Habitatbäume und Baum-

reihen mit Nachweisen seltener Arten 
■ Naturschutzfachlich bedeutsame Kleinha-

bitate (Sandgruben, Klaubsteinmauern, 
etc.) 

 
Wichtig:  
Zur Anmeldung für die Begutachtung gibt es 
regelmäßige Ausschreibungen durch die Natur-
schutzabteilung. Diese werden auf der Home-
page des Naturschutzreferates unter dem Rei-
ter „Vertragsnaturschutz“ veröffentlicht. Die 
Ausschreibungen sind zeitlich befristet und wer-
den jeweils zu einem bestimmten Schwerpunkt 
(z.B. Magerwiesen oder Biberhabitate) veröf-
fentlicht. Innerhalb der Ausschreibungsfrist kön-
nen Betriebe geeignete Flächen zur Begutach-
tung anmelden. 
 
Es werden nicht jedes Jahr alle Flächenkatego-
rien ausgeschrieben, weshalb mit einer konkre-
ten Fläche eventuell nicht jedes Jahr ein Ein-
stieg möglich ist. 
 
Es besteht keine Garantie, dass für eine begut-
achtete Fläche ein Vertragsabschluss erfolgt, 
da die angemeldeten Flächen nach den in der 
Ausschreibung festgehaltenen Kriterien (z.B. 
nach dem Naturschutzwert der Fläche) gereiht 
werden und je nach verfügbarem Budget nur 
die „besten“ Flächen einen Zuschlag erhalten. 
Die nächsten Ausschreibungen werden im ers-
ten Quartal 2024 veröffentlicht. 
 
Die Prämienhöhe und Laufzeit richten sich 
nach der Flächenkategorie und Bewirtschaft-
barkeit der Flächen und sind in der Richtlinie 
des Landes Steiermark zur Umsetzung des 
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Programms Landesvertragsnaturschutz (LAV) 
festgehalten. 
 
Weitere Informationen: 
I www.naturschutz.steiermark.at 

 
 

Mag. Emanuel Trummer-Fink 
 
 

Gültigkeitsdauer betriebsbe-
zogener Genehmigungen für 
Tiereingriffe überprüfen 
 
Die Gültigkeitsdauer betriebs-
bezogener Genehmigungen für 
bestimmte Tiereingriffe beträgt 
drei Jahre. Für mit Jahresende 
auslaufende Genehmigungen 

kann bereits jetzt der Verlängerungsantrag ge-
stellt werden. 
 
Für etwa 4 % aller tierhaltenden Bio-Betriebe 
entsteht mit Jahresende 2023 aufgrund gelten-
der EU-Vorgaben und der nationalen Umset-
zung durch das BMSGPK wieder Handlungsbe-
darf im Zusammenhang mit dem Auslaufen ge-
währter Genehmigungen für betriebsbezogene 
Eingriffe. Darunter fallen das Zerstören der 
Hornanlage bei Kälbern (Nachzucht und Mast) 
und weiblichen Kitzen sowie das Kupieren von 
Schwänzen bei weiblichen Lämmern. Läuft die 
erteilte Genehmigung mit Jahresende 2023 aus, 
kann bereits ab jetzt ein Verlängerungsantrag 
gestellt werden. Wird dem Antrag zugestimmt, 
läuft die Genehmigung wieder für drei Jahre, 
beginnend ab 1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 
2026. 
 
Durch diese neu eingerichtete Möglichkeit für 
Verlängerungsanträge können "Genehmigungs-
lücken" künftig vermieden werden. Betriebe, die 
bei der Antragstellung im VIS eine E-Mail-
Adresse hinterlegt und der Benachrichti-
gungsoption über den Verlauf des Antrags 
(Checkbox) zugestimmt haben, bekommen au-
ßerdem ab heuer eine Erinnerungsnachricht zu-
geschickt, die auf das baldige Auslaufen der be-
triebsbezogenen Genehmigung hinweist. Die 
Beantragung der Genehmigungsverlängerung 
ist jeweils ab drei Monate vor Ablauf einer be-

stehenden Genehmigung möglich (Oktober bis 
Jahresende). 

Bei der Durchführung der Eingriffe sind jeden-
falls die seit 1. Jänner 2023 geltenden Zeiträu-
me in Zusammenhang mit der Zerstörung der 
Hornanlage bei Kälbern zu beachten. Während 
der Eingriff bis zu einem Alter von sechs Wo-
chen durch eine sachkundige Person durchge-
führt werden darf, müssen Eingriffe bis zum Al-
ter von acht Wochen durch einen Tierarzt erfol-
gen. Fallweise Eingriffe bei Kälbern älter als 
acht Wochen bzw. bei Rindern dürfen ebenfalls 
nur durch den Tierarzt und mit vorab gestelltem 
und begründetem Antrag erfolgen. 
 
Bio-Hotline: Bei Fragen rund um die Bio-
Landwirtschaft steht werktags von 8 bis 14 Uhr 
die Bio-Hotline unter Tel. 0676/842214407 zur 
Verfügung! 
 
Als Servicestelle können wir Sie gerne bei 
den VIS-Anträgen unterstützen! 
 
 

Dipl.-Ing. Peter Pieber 
 

Bioberatung 

 
Wir sind ein junges dynamisches 
Paar und suchen einen klein- bis 
mittelgroßen Betrieb (bis ca. 10 ha) 
inklusive Wohnmöglichkeit auf Basis 
einer Leibrente.  
 
Kontakt: 0664/5023829  

© Georg Neumann 
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INFO Investitions-und Nie-
derlassungsförderung 
Seit Beginn der neuen För-
derperiode kann die Antrag-
stellung für eine Investitions-
förderung bzw. für die Nieder-
lassungsprämie ausschließli-
che über die digitale Förder-
plattform (DFP) in der AMA 
beantragt werden. Die An-

tragstellung kann entweder vom Landwirt selber 
oder durch Hilfestellung in der Bezirkskammer 
durchgeführt werden. Wird die Hilfe der Investi-
tionsberater in der Bezirkskammer in Anspruch 
genommen, wird diese Leistung folgenderma-
ßen verrechnet. 
 
Hilfestellung bei der Antragstellung: 
Für die vollständige Eingabe bis zur Bewilli-
gungsprüfung wird ein Pauschalbetrag von  
100 € verrechnet.  
 
Hilfestellung bei der Abrechnung (gilt auch 
für Abrechnungen der alten Förderperiode): 
Für die Erstellung vom Zahlungsantrag und 
Rechnungsaufstellung auf Excelbasis und Ein-
scannen der Unterlagen werden mindestens  
50 € verrechnet, danach ist je vollendeter 1/4 
Stunde ein Betrag von 12,50 € zusätzlich zu 
verrechnen.  
 
Hilfestellung Aufzeichnungsbonus Nieder-
lassungsprämie: 
Für die Führung von gesamtbetrieblichen Auf-
zeichnungen über mind. drei Jahre gibt es einen 
Bonus von 4.000 Euro.  
Die LK bietet dazu ein Bildungsprojekt „Auf-
zeichnungen für Junglandwirte:innen“ an.  
Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 100 € je 
Betrieb für das Bildungsprojekt + 60 € Jahres-
wartungsentgelt 2023 für die Software (LBG) 
 
Für Fragen zur Antragstellung, Förderhöhe, 
Kosten bzw. Anmeldung zum Bildungsprojekt 
stehen ihnen die Investitionsberater Ing. Josef 
Otter, Tel. 03332/62623-4634 oder 
0664/602596-4634 und Ing. Josef Rechberger, 
Tel. 03332/62623-4636 oder 0664/602596-4636 
gerne zur Verfügung. 

 
Ing. Josef Otter 

Aktuelles im AK Milch 
 
Arbeitskreistreffen Grundfutter 
Die Bedeutung einer entspre-
chenden Grundfutterqualität für 
Tiergesundheit und Leistungsfä-
higkeit der Milchkühe ist für Mit-
glieder im Arbeitskreis Milch un-
bestritten. Aus diesem Grund war 

auch heuer die Beteiligung an der Grundfutter 
Untersuchungsaktion sehr hoch. 360 Grassila-
ge- und Heu-Proben wurden vom AK Milch 
Team gezogen und im Futtermittellabor Ro-
senau analysiert. Bei Arbeitskreistreffen disku-
tierten die Landwirtinnen und Landwirte über 
die Ergebnisse und deren Bedeutung für die 
Rationsgestaltung. 
Zusätzlich gab es einen intensiven Erfahrungs-
austausch, wie Silagen vor allem im Sommer 
stabil gehalten werden können. 
 
Wichtige Erkenntnisse zur Stabilität von Si-
lagen: 
■ Ideale Trockenmassegehalte von 30 bis 

38 % 
■ Gute Verdichtung bei Fahrsilos >200 kg 

TM/m³, bei Rundballen 160 kg TM/m³ 
■ Schichtdicke maximal 40 cm, keine Über-

füllung der Silos 
■ Bergeleistung auf Walzleistung abstim-

men maximal 15 bis 20 t TM/h und Walz-
fahrzeug 

■ Nachwalzen, max. 0,5 h, ansonsten Aus-
tritt von bereits gebildetem Kohlendioxid 

■ Vorschub im Sommer mindesten zwei m/
Woche im Winter ein m/Woche 

■ unmittelbare Abdeckung immer mit Unter-
ziehfolie, Silofolie und Schutzgitter 

■ Einsatz von geeigneten Siliermitteln zur 
Verbesserung der Vergärung und Stabili-
tät 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitskreis Milchproduktion Investitionsberatung 

©AK Milch 
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Neue Kurzvideos online 
Top informiert mit den Videos der Arbeitskreise 
Milchproduktion: Seit 2021 gibt es einen Youtu-
be-Kanal der Arbeitskreisberatung Österreich. 
Neben den Vorstellungen der unterschiedlichen 
Arbeitskreis-Sparten stehen Videos mit prakti-
schen Tipps rund um die Milchproduktion zur 
Verfügung.  
 
Wissensvermittlung über Videos liegt im Trend 
– mit mehr als 25.000 Aufrufen ist das Kurzvi-
deo „Die optimale Liegebox“ der beliebteste 
Beitrag auf diesem Kanal. An zweiter Stelle folgt 
bereits das Video „Mischrationen für Milchkühe“ 
– dabei wird deutlich, dass die Fütterung ein 
wesentlicher Punkt in der Milchproduktion ist. 
(Beitrag zur Grundfutterqualität nebenan!)  
 
Die neuen Fachvideos im Überblick 
■ Weidemanagement  
■ Standardwartung von Melkanlagen 
■ Melkzeug-Zwischendesinfektion 
■ Gewichtskontrolle mit Wiegemaßband 
■ Kälbergesundheit kontrollieren 
■ Die Hungergrube 
■ Ketose 
■ Aus Sicht des Rindes 
■ Gülleseparat als Boxeneinstreu 
■ Schlauchlüftung im Rinderstall 

 
Einfach QR-Code scannen – damit 
geht es direkt zum Youtube-Kanal der 
Arbeitskreisberatung Österreich!  
 

 
Nähere Informationen erhalten Sie unter:  
T 0316/8050-1278 
E arbeitskreis.milch@lk-stmk.at 
I www.arbeitskreisberatung-steiermark.at  
 
Mit Unterstützung von Bund, Land und Euro-
päischer Union 
 
 
 
 

 
 

 
Christina Helm  

 

Betriebsbezogene Aufzeich-
nungsverpflichtung  
Die gesamtbetrieblichen  
Düngepläne sind bis zum  
31. Jänner des Folgejahres 
fertig zu stellen. Sie sind bei 
einer Vor-Ort-Kontrolle der   
AMA vorzuweisen und sieben 
Jahre aufzubewahren. 

Die Düngungsauflagen müssen jedoch alle Be-
triebe einhalten! Daher ist zu empfehlen sich 
den Düngeplan sicherheitshalber einmal zu er-
stellen. Biologisch wirtschaftende Betriebe soll-
ten in jedem Fall Aufzeichnungen über die Dün-
gung für die Bio-Kontrolle führen.  
 
Gesetzliche Regelungen für die Phosphor-
düngung  (GLÖZ 10) 
■ Gilt für alle landwirtschaftlichen Flä-

chen! 
■ Erfolgt kein Phosphor-Mineraldüngerein-

satz, wird davon ausgegangen, dass die 
Empfehlungen bezüglich der Phosphor-
Düngung eingehalten werden, solange 
den Vorgaben für die Stickstoff-Düngung 
aus Wirtschaftsdüngern aus dem Nitrat-
Aktionsprogramm entsprochen wird. 

■ Wenn bei Einsatz von P-
Mineraldüngern in Summe mit den aus-
gebrachten Wirtschaftsdüngern mehr 
als 100 kg P2O5/ha gedüngt werden, ist 
der erhöhte Phosphor-Bedarf mittels 
Bodenuntersuchungszeugnis (maximal 
fünf Jahre alt) nachzuweisen und der   
P-Einsatz zu dokumentieren. Das heißt, 
diese Betriebe müssen bei einer Vor-Ort-
Kontrolle unbedingt eine Phosphorbilanz 
mit negativen Saldo vorlegen können. 

■ Die Empfehlungen zur P-Düngung lt. 
Richtlinien für Sachgerechte Düngung, 
Version 8 sind einzuhalten.  

■ Daher unsere dringende Empfehlung: Die 
Planung und Kalkulation eines P-Mineral-

Pflanzenbau 

Wer muss aufzeichnen: 
■ Alle Betriebe mit mehr als 15 Hektar LN    
   (wenn Dauergrünland und Feldfutter unter  
   90 % der LN – ohne Einrechnung der Alm  
   betragen) 
■ Alle Betriebe ab 2 ha Gemüse 
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Forstwirtschaft dünger-Einsatzes im Voraus (z.B. mittels 
LK-Düngerrechner) durchführen, damit man 
sieht wieviel mineralischen P-Dünger man 
noch zukaufen kann. 

■ Kostenloser LK-Düngerrechner 
         Das EDV-Programm „LK Düngerrechner“ 
         wird von der Landwirtschaftskammer kos- 
 tenlos als Download auf der Homepage der 
 LK Österreich (www.lko.at) zur Verfügung 
 gestellt. Wenn Sie Unterstützung brau-
 chen, erstellen wir Ihnen auch gerne Ihren 
 gesamtbetrieblichen Düngeplan.  

Dipl.-Ing. Lisa Pfeiffer 

Vornutzungen durchführen & 
trotz mäßiger Holzpreise pro-
fitieren 
Aktuelle Beispiele aus dem Be-
zirk:  
Das erste Bild zeigt einen dich-
ten Fichtenbestand mit kurzen 
Kronen, bei dem offensichtlich 
nie eine Durchforstung durch-

geführt wurde. Die Bäume gleichen Zahnsto-
chern und es herrscht große Windbruchgefahr. 
Die Bäume sind zwar 
hoch, aber viel zu dünn. 
Einige sind bereits umge-
fallen. Die Zukunft dieses 
Bestandes ist fraglich. 
Wenn man bei diesem 
Bestand erst jetzt – deut-
lich verspätet - Durch-
forstungsmaßnahmen 
setzt und einige Bäume 
herausnimmt, nimmt man 
dem Bestand seine der-
zeitige kollektive Stabili-
tät und erhöht das Windwurfrisiko. Setzt man 
keine Maßnahme, entwickelt sich der Bestand 
auch nicht positiv. 
 
Der Bestand am zweiten Bild ist relativ licht und 
am Boden kommt Naturverjüngung auf. Die 
Bäume wirken stabil, sie haben lange Kronen. 
Der Zuwachs dieses Bestandes teilt sich auf 
weniger Bäume auf, diese haben jedoch einen 
höheren Wert. Bei diesem Bestand wurden 
rechtzeitig eine oder mehrere Durchforstungen 
durchgeführt, um den verbleibenden Bäumen 
genug Platz für ihre Entwicklung zu schaffen. 
Diesem Bestand kann man derzeit ruhig beim 
Wachsen zuschauen und – wenn der Holzpreis 
passt – einzelne Stämme oder den ganzen Be-
stand ernten.  

Für die Düngeberechnung mitzubringen bzw. 
vorzubereiten sind: 
■ Mehrfachantrag des zu berechnenden Jahres 
■ Düngerrechnungen über den Zukauf von Mineral- 
    düngern und organischen Düngern 
■ Vollständig ausgefüllte Wirtschaftsdüngerverträge 
    inkl. der Unterschriften vom abnehmenden und 
    abgebenden Betrieb 
■ Lieferscheine für Wirtschaftsdüngerabgabe 
■ Projektbestätigungen von Naturschutzflächen 
■ Durchschnittstierliste 

Wer eine Düngeberechnung braucht, muss sich so 
rasch als möglich in der Bezirkskammer Hart-
berg-Fürstenfeld unter T 03332/62623 anmelden.  
 
Nach Reihenfolge der Anmeldung erhalten Sie dann 
einen Termin für die Düngeberechnung.  
  
Der Grundpreis für die Berechnung beträgt 22,50 € 
für die erste halbe Stunde und für jede weitere 
volle Viertelstunde 11,25 €. 
                                                                                                                                                               
Für den Fall einer „Nachbesserung“ (z.B. Landwirt/
in kommt nach ein paar Tagen noch einmal mit der 
Bitte um eine Korrektur) kommt der 
„Viertelstundentarif“ von 11,25 €, ohne neuerliche 
Verrechnung des Grundpreises zur Anwendung. 
 
Achtung: Es ist aufgrund personeller Umstellun-
gen NICHT möglich, auch bei einer angekündigten 
VOR-ORT-KONTROLLE der AMA kurzfristig einen 
Termin zu bekommen! 
  
Es ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Daher 
sofort anmelden! 

Nicht vergessen:  
Bis Ende Jänner 2024 müssen alle Düngepläne 
für das Jahr 2023 fertiggestellt sein. 

© Dipl.-Ing. Ofner 

© Dipl.-Ing. Ofner 
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Holzmarktbericht  
 
Sägerundholz ist wieder ge-
fragt 
Nach einigen Monaten mit 
stagnierendem Holzbedarf er-
fährt die Nachfrage nach fri-
schem Nadel - Sägerundholz 
eine Belebung. Die Preise für 

frisches Fichtenholz haben bei der Vermarktung 
an die Sägeindustrie um bis zu drei € pro Fest-
meter zugelegt. Mit November liegen die Preise 
für das Leitsortiment der Fichte zwischen 93 € 
und 95 € pro fm frei Forststraße.  
 
Im Wesentlichen verläuft der Markt aber ausge-
sprochen ruhig. Es werden nur unterdurch-
schnittliche Mengen geerntet. Dienstleister für 
Fracht und Ernte stehen kurzfristig zur Verfü-
gung. Regional bringen die letzten nieder-
schlagsreichen Wochen eine zusätzliche Beein-
trächtigung der Holzerntemöglichkeiten durch 
die geringe Tragfähigkeit der durchnässten 
Waldböden. Im Moment gibt es kaum Schad-
holzmengen, die auf die Aufarbeitung warten. 
Besonders gesucht sind neben Behaustangen 
auch Lärchenbloche bei sehr guten Preisen. 
 
Beim Laubholz hat das hohe Preisniveau der 
Eiche weitestgehend gehalten, die Buchen-
schwelle hat leicht nachgegeben. Für die Wert-
holzsubmission sind schöne Laubholzstämme 
und auch Lärchenbloche gesucht. Bitte nehmen 
sie mit ihrem Waldhelfer Kontakt auf, um das 
Wertholz mit Spitzenpreisen verkaufen zu kön-
nen. 36 Stämme unseres Waldverbandes er-
zielten Preise über 1000 € . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie an diesem Beispiel ersichtlich ist, entwi-
ckeln sich Wälder ganz unterschiedlich – je 
nachdem ob wir Maßnahmen setzen oder nicht. 
Gerade jetzt, wenn der Holzpreis nicht zu End-
nutzungen einlädt, sollten wir etwas Zeit in die 
Pflege unserer Bestände investieren. Jede 
rechtzeitig gesetzte Maßnahme ist eine Investi-
tion in die Zukunft und erhöht langfristig den 
Wert des Bestandes.  
 
Doch nicht nur die Aussicht auf künftige Bestan-
deswerte ist attraktiv. Zusätzlich zu den Erlösen 
aus den Vornutzungen werden Maßnahmen 
aus dem Waldfonds mit 60 % im Wirtschafts-
wald und 80 % im Schutzwald mit den untenste-
henden Sätzen gefördert. Dadurch sollte sich 
insgesamt ein attraktiver Stundenlohn bei den 
Pflegearbeiten ergeben. 

An dieser Stelle möchte ich noch auf das Ange-
bot im Rahmen des Projektes Waldpower22 
verweisen. Es wird ein kostenloser zweiwöchi-
ger Kurs zum klimafitten Waldpfleger angebo-
ten. Für Absolventen dieses Kurses bietet es 
sich an, nicht nur im eigenen Wald Pflegearbei-
ten durchzuführen, sondern auch auf Werkver-
tragsbasis für andere Waldeigentümer tätig zu 
werden. So kann das betriebliche Einkommen 
in „ruhigeren“ Zeiten aufgebessert werden.  
Nähere Infos zu den Förderungen erhalten Sie 
bei meinen Kollegen Förster Ing. Franz Schaff-
ler und Förster Nikolaus Strobl.  
 
 

Dipl.-Ing. Florian Pleschberger, BEd 
 © Dipl.-Ing. Ofner 

Maßnahme Standard- 
kosten/ha 

60 %  
Förderung 

Wirtschafts-
wald/ha 

80 %  
Förderung im 
Schutzwald/ha 

Jungbe-
standspflege 
(bis 10 m 
Höhe) 

1.650 990 1.320 

Durchfors-
tung ohne 
Tragseilgerät  
- kein Har-
vester! 
(10 – 20 m 
Höhe) 

1.650 990 1.320 

Durchfors-
tung mit 
Tragseilgerät 
(10 - 20 m 
Höhe) 

3.250 1.950 2.600 
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Durch den bäuerlichen Strukturwandel haben 
heute viele Kinder keine direkte Verbindung 
mehr zur Landwirtschaft. Häufig mangelt es an 
Wissen, wie viel Arbeit nötig ist, um aus agrari-
schen Rohstoffen hochwertige Lebensmittel 
herzustellen und welche Bedeutung bzw. Aus-
wirkung es hat, wenn diese achtlos weggewor-
fen werden.  
 
Von den Bäuerinnen werden dabei jeweils zwei 
Unterrichtseinheiten in der zweiten Schulstufe 
der angemeldeten Volksschule gestaltet. 
Neben dem theoretischen Input zu den mitge-
brachten regionalen Lebensmitteln gibt es auch 
Informationen zu den gängigen Gütesiegeln, 
damit die Lebensmittel auch in der Angebotsfül-
le eines Supermarktes erkannt werden können. 
 
Abschließend wird unter fachkundiger Anleitung 
der Bäuerin gemeinsam eine gesunde Schuljau-
se auf spielerische Art und Weise zubereitet, 
die mit großer Freude von den Kindern ver-
speist wird. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Fotos: © Bäuerinnen 

 
Ergänzt werden die mündlichen Ausführungen 
durch schriftliche Informationen in Form von 
Plakaten, Foldern und Broschüren, die von der 
Bundesebene zur Verfügung gestellt wurden 
und die in den jeweiligen Klassen auch nach 
dem Aktionstag verwendet werden können.  
Daneben gibt es heuer auch Kürbiskerne zum 
Knabbern und zum sensorischen Erleben. 

Aufgrund der unterdurchschnittlichen Erntetätig-
keiten gibt es auch im Industrieholz keinen 
Rückstau. Das geerntete Schleif- und Faserholz 
wird konstant abtransportiert.  
 
Eine leichte Belebung besteht beim Sortiment 
Energieholz. Hier macht sich die bevorstehende 
Heizsaison durchaus hinsichtlich Mengennach-
frage bemerkbar. Hackgut für das große Heiz-
werk in Hartberg ist bei attraktiven Preisen, die 
deutlich über den Industrieholzpreisen liegen, 
sehr gesucht. 

 
Dipl.-Ing. Harald Ofner 

 
 

Aktionstage: 
„Bäuerinnen machen Schul-
kinder Lebensmittel-fit“ 
Jedes Jahr besuchen steirische 
Bäuerinnen anlässlich des Welt-
landfrauen- und Welternäh-
rungstages – 15. und 16. Okto-
ber -  im Rahmen des sog. Akti-

onstages der Bäuerinnen steirische Volksschul-
klassen, um den Kindern ein bestimmtes land-
wirtschaftliches Thema bzw. Lebensmittel näher 
zu bringen. Heuer steht der Öl- und Speisekür-
bis im Mittelpunkt der Erläuterungen. 
 
Zentrales Anliegen ist es, den Kindern ein rea-
listisches Bild der produzierenden Landwirt-
schaft zu vermitteln, indem unmittelbar aus der 
Praxis berichtet wird. Es wird auch auf die Wer-
tigkeit unserer regionalen, saisonalen Lebens-
mittel aufmerksam gemacht. 

 

 
 
 

Bäuerinnenorganisation 
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Beim heurigen Aktionstag der Bäuerinnen 
wurden in Hartberg-Fürstenfeld insgesamt 
52 Schulklassen mit 904 Schüler:innen be-
sucht. Somit konnten rund 7.900 Schülerin-
nen und Schüler, sowie zahlreiche Pädagogin-
nen und Pädagogen mit dieser Aktion erreicht 
werden. 
 
Nicht nur die Schülerinnen und Schüler sondern 
auch die zahlreichen Pädagoginnen und Päda-
gogen waren begeistert von dieser Aktion. 
 
Der Aktionstag der Bäuerinnen wurde von der 
ARGE Österreichische Bäuerinnen 2010 ins Le-
ben gerufen; alle Bundesländer beteiligen sich 
an dieser großartigen Aktion, die mittlerweile in 
vielen Schulen zu einem Fixpunkt geworden ist 
und für die Kinder ein Highlight zu Beginn des 
Schuljahres darstellt. 

 
 

Mag. Andrea Muster, LK 
 
 

 
Bundesforum der Seminar-
bäuerinnen/bauern 2023 – 
Botschafter:innen der heimi-
schen Landwirtschaft trafen 
sich 
Beim Bundesforum der Semi-
narbäuerinnen und Semi-
narbauern am 7. und 8. Novem-
ber 2023 traf sich die 

„Eliteeinheit der Kommunikation für regiona-
le und saisonale Lebensmittel“ in der Land-
wirtschaftskammer Oberösterreich. Noch dazu 
gab es ein 30-jähriges Bestandsjubiläum dieser 
Erfolgsgeschichte zu feiern.  
 
Neben tollen fachlichen Inhalten und Praxisbe-
richten kam auch der Austausch und das Netz-
werken mit Kolleginnen österreichweit, bei kuli-
narischen Köstlichkeiten und regionalen Ge-
nussmomenten, nicht zu kurz. 
 
Seminarbäuerinnen sind Bäuerinnen, die nach 
einem 154-stündigen Zertifikatslehrgang ihr 
Wissen authentisch und zugleich praxisnah in 
Kochkursen, Schulworkshops und bei diversen 
Veranstaltungen weitergeben. Die Vermittlung 
ihres Wissens und ihrer Erfahrungen - der Dia-
log mit der Gesellschaft - zeichnet diese Gruppe 

aus – sie machen das stellvertretend für viele 
Bäuerinnen und Bauern. 

13 Seminarbäuerinnen aus der Steiermark 
waren restlos begeistert – grandiose Stim-
mung und Begeisterung – viel Motivation für 
die Zukunft. 
 

Ing. Christine Sommersguter-Maierhofer 
 
 
 

Landjugend aktuell 
 
Wenn Männer verrücktspie-
len… beim Theater der Land-
jugend Bezirk Fürstenfeld 
Anfang Oktober war es so weit: 
Die Bezirkslandjugend Fürsten-
feld hatte ihre Theaterpremiere. 
Insgesamt vier Mal wurde das 

Stück „Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“ 
rund um Bürgermeister Reiner im Kulturzentrum 
Bad Blumau aufgeführt und sorgte für herzliche 
Lacher im Publikum und tobenden Applaus für 
die Theatercrew.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landjugend 

© Seminarbäuerinnen 

© Landjugend 
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Bester Newcomer: Andreas Haberler vertrat 
Österreich erfolgreich bei der Pflüger-
Weltmeisterschaft in Lettland 
Andreas Haberler aus der Ortsgruppe Hartberg 
hat geschafft, wovon viele träumen: erfolgrei-
cher Teilnehmer einer Weltmeisterschaft sein. 
Im Fall von Andreas betraf es die „World Ploug-
hing Championships“ in Kuldiga, Lettland am 
13. und 14. Oktober, wo er in der Kategorie 
Drehpflug für Österreich an den Start ging. Am 
ersten Tag galt es das „Stoppelfeld“ und am 
zweiten Tag das „Grasfeld“ bestmöglich unter 
Einhaltung der zahlreichen und strengen Be-
wertungskriterien zu pflügen. Das gewertete 
WM-Gesamtergebnis setzt sich aus beiden 
Feldleistungen zusammen.  

Andreas zeigte als Pflüger-Routinier nach un-
zähligen Stunden des Tüftelns und Trainings in 
der Heimat und intensiven drei Wochen Vorbe-
reitungszeit vor Ort in Lettland herausragende 
Leistungen -  galt es schließlich, sich auch an 
die vorherrschenden Bodenverhältnisse und 
das verregnete Wetter anzupassen. In der Teil-
disziplin „Stoppelfeld“ konnte sich Andreas nach 
dem ersten WM-Tag mit Leichtigkeit den Vize-
weltmeistertitel holen. Am zweiten, sehr verreg-
netem WM-Tag hatte Andreas leider kein Glück 
mit dem ihm zugelosten Feldstück und den Bo-
denverhältnissen und er musste folglich den 15. 
Platz in der Teildisziplin „Grasfeld“ akzeptieren. 
In der Gesamtwertung und somit im WM-
Ranking dürfen wir Andreas aber zum grandio-
sen 9. Platz weltweit – und das bei seiner ers-
ten WM-Teilnahme - gratulieren! Mit dieser Top-
Platzierung holte er sich auch den WM-Titel 
„bester Newcomer“ in der Kategorie Drehpflug 
für das beste WM-Ergebnis bei der ersten WM-
Teilnahme. Die zahlreich angereiste Unterstüt-
zung aus der Heimat feierte bei der WM-
Siegerehrung im Rahmen eines Galadinners 
Andreas Leistungen! 
Die Landjugend Bezirk Hartberg ist sehr stolz 
auf Andreas, seinen unermüdlichen Ehrgeiz und 
Einsatz und seine hervorragenden Ergebnisse 

Ein Dank gilt den zahlreichen Helfern aus den 
Ortsgruppen und dem Bezirksvorstand, die das 
Publikum während der Pausen mit Getränken 
und kleinen Köstlichkeiten aus der Region ver-
sorgten. Die beteiligten Landjugendmitglieder 
hatten wahrlich eine „riesen Gaudi“ mit diesem 
neuen Projekt und so viel sei verraten: Es wird 
nicht das letzte Theater der Landjugend Bezirk 
Fürstenfeld gewesen sein! 
 
 
Neue Bezirksleiterin im Landjugend Bezirk 
Fürstenfeld 
Am 22. Oktober 2023 fand die Generalver-
sammlung des Landjugendbezirkes Fürstenfeld 
beim Buschenschank Brunner in Ilz statt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter den zahlreich erschienenen Gästen wa-
ren sowohl die Delegierten der bezirkseigenen 
Ortsgruppen, Ehrengäste wie Bezirksbäuerin 
Michaela Mauerhofer und eine Abordnung der 
Landjugend Steiermark, als auch Besu-
cher:innen aus anderen Landjugendbezirken.  
 
Ein Haupttagesordnungspunkt waren die Neu-
wahlen des Bezirksvorstandes. Carina Gablerits 
legte nach vier Jahren ihr Amt als Bezirksleite-
rin nieder und übergab an die 19-jährige Linda 
Baronigg aus Bad Blumau, die ab nun gemein-
sam mit dem wiedergewählten Bezirksobmann 
Ing. Philipp Mayer (24) aus Kroisbach an der 
Feistritz die Geschicke des Landjugendbezirkes 
leiten wird. Komplettiert wird der neue Bezirks-
vorstand durch 14 weitere engagierte Landju-
gendmitglieder aus sechs Ortsgruppen des 
Landjugendbezirkes Fürstenfeld. Zudem wur-
den auch drei Mitglieder mit dem Landjugend-
leistungsabzeichen in Bronze und ein Mitglied 
mit dem Leistungsabzeichen in Silber geehrt, 
ehe der Abend gemütlich bei einer genüssli-
chen Jause und netten Gesprächen ausklingen 
konnte. 

© Landjugend 

© Landjugend 
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bei der Pflüger-Weltmeisterschaft und hofft, 
dass diese Errungenschaften nicht die letzten 
seiner Pflügerkarriere waren und wir weiterhin 
bei der ein oder anderen Weltmeisterschaft 
(2025?) von ihm hören werden! 
 
Jugendratssitzung mit Bezirksbauernbal-
leinteilung der Landjugend Bezirk Hartberg 
Anfang November wurde ein unverzichtbarer 
Grundstein für einen erfolgreichen 62. Bezirks-
bauernball am 10. Februar 2024 gelegt. Ge-
meinsam mit allen 13 Ortsgruppen des Landju-
gendbezirkes Hartberg erfolgte die Arbeitsein-
teilung für den Aufbau, die Ballnacht und den 
Abbau – ein solches Großevent ist schließlich 
nur mit Unterstützung und dem Zusammengrei-
fen aller Ortsgruppen möglich. Herzlichen Dank 
bereits im Voraus an die vielen helfenden Hän-
de beim 62. Bezirksbauernball am 10. Februar 
2024 – wir freuen uns schon auf eine gesellige 
und schöne „Ballnocht in Trocht“! Karten sind 
ab Dezember bei allen Ortsgruppen der 
Landjugend erhältlich! 

 
Anna-Maria Kopper, BSc 

 

Sammelaktion Waagenei-
chung in der BK Hartberg-
Fürstenfeld am 1. Februar 
2024 
Alle zwei Jahre ist eine Nachei-
chung von Waagen in öffentli-
chen Verkaufsstellen bzw. in 
eichpflichtigen Bereichen 
(Bauernmärkte, ab Hof Verkauf 

etc.) vorgeschrieben. Das Referat Direktver-
marktung der Steirischen Landwirtschaftskam-
mer bietet eine Waagen-Sammeleichung an. 
Die Eichungen werden von einer akkreditierten 
Eichstelle (Firma Rauch) durchgeführt. 
 
Kosten:  
Siehe Anmeldeformular Seite 19! 
 
Abrechnung:  
Sie erhalten nach der Durchführung der Ei-
chung Rechnung und Erlagschein von der 
Landwirtschaftskammer zugesandt. 
 
Ablauf:  
Die Waagen können direkt am Eichtag von 8 
bis 9 Uhr in der Bezirkskammer abgeben wer-
den. Am Nachmittag bzw. am darauf folgenden 
Tag, sind die geeichten Waagen wieder in der 
Bezirkskammer abzuholen. 
 
Eine schriftliche Anmeldung zur Waagenei-
chung ist erforderlich: 
Bitte senden Sie  das Anmeldeformular an    
julia.kogler@lk-stmk.at. Bei Fragen gerne unter 
03332/62623-4644 melden.   
 
 
 
Ankündigung Sammelaktionen Mikrobiologi-
sche Untersuchung Fleischprodukte 2024  
Im Rahmen der Sammelaktionen können die 
gesetzlich verpflichtenden Untersuchungen 
durchgeführt werden. 
 
Termin Sammelaktion Fleischprodukte Früh-
jahr 2024: 
Die Aktion läuft von 5. Februar bis 7. März 2024 
 
Nähere Infos folgen zeitgerecht per Ausschrei-
bung/ Newsletter. 
 

Direktvermarktung 
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LFI Kurse 
In Kooperation mit dem LFI Steiermark hat das 
Referat Direktvermarktung wieder ein interes-
santes und umfassendes Bildungsangebot er-
stellt.  
 

Termine zum Vormerken: 
■ Webinar: „Was darf ich ohne Gewerbe-

schein?“ am 8. Februar 2024 
■ Fleischhygienetag am 15. Februar 2024 in 

der LFS Kirchberg am Walde 
■ Webinar: „Was gehört aufs Etikett?“ am   

6. März 2024 
■ Hygiene und Allergenkennzeichnung für 

Feste und ortsveränderliche Veranstaltun-
gen am 10. April 2024 GH Dokl in Gleis-
dorf  

 

Nähere Informationen und weitere Kurse finden 
Sie unter dem Link www.stmk.lfi.at.  
Ihre Anmeldung richten Sie bitte an das LFI 
Steiermark, T 0316/8050-1305 oder an E zent-
rale@lfi-steiermark.at.  
 
 

Steirische Brotprämierung 2023 – Saisonale 
Backwaren 
Die drei Landessieger der Steirischen Brotprä-
mierung in den Kategorien „Striezel“, „Früchte- 
und Kletzenbrot“ sowie „Faschingskrapfen“ ste-
hen nun fest!   
 
 
 
 
 
 
 
Der Landessieg in der Kategorie Striezel ging 
an Monika Sommer aus Buch – St. Magdalena. 
Die LFS Kirchberg am Walde holte mit ihrem 
Striezel Gold. 
 
Über den Landessieg in der Kategorie „Früchte- 
und Kletzenbrot“ darf sich Margarethe Loibner 
in Kleinradl bei Eibiswald freuen. Auch in dieser 
Kategorie holte sich die LFS Kirchberg Gold. 
Die besten „Faschingskrapfen“ bäckt Romana 
Nigitz in Takern bei St. Margarethen an der 
Raab. Aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 
wurden die Faschingskrapfen vom Buschen-
schank Höfler aus Unterrohr prämiert.  
 
Wir gratulieren herzlich! 

Das Rennen um den Landessieg in den Kate-
gorien „Osterbrot“ und „Osterpinze“ bleibt wei-
terhin spannend! 
 
Kürbiskernöl-Championat 2023  
Am 17. Oktober wurden die Top 20-Öle des 
Landes von einer 66-köpfigen Expertenjury in 
der Landesberufsschule für Kulinarik und Tou-
rismus Bad Gleichenberg  verkostet. Veranstal-
ter waren die Landwirtschaftskammer und die 
Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl.   
 
Zwei der besten 20 Öle kommen aus dem Be-
zirk und zwar von Erwin Haidwanger aus Hart-
berg und von Alexander Schöllnast aus 
Söchau.  
 
Zum dritten Mal wurde auch die „Ölmühle des 
Jahres“ gekürt, um die besonderen Leistungen 
der heimischen Ölmühlen ins Rampenlicht zu 
stellen. Platz eins ging an die Ölmühle Höfler 
aus Kaindorf bei Hartberg und Platz zwei an die 
Ölmühle Auer aus Großsteinbach.  

 
Julia Kogler, BSc 

 

© LK Steiermark/Franz Suppan 
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Neuerung der ORF-Gebühr ab 
2024 
Die Beitragsgrundlage ist im 
ORF-Beitrags-Gesetz 2024 und 
die Beitragshöhe in § 31 veran-
kert. Land- und Forstwirt:innen 
werden pro Adresse einen Bei-
trag entrichten müssen. Laut 
aktuellem Stand beträgt dieser 
für die Jahre 2024, 2025 und 

2026 15,30 € monatlich. Hauptkriterien für die 
Beitragspflicht und Beitragshöhe sind die jeweilige 
Adresse und der Hauptwohnsitz. Es wird in Bei-
tragspflicht im betrieblichen Bereich und Beitrags-
pflicht im privaten Bereich unterschieden. 
Die private Beitragspflicht ist an den Hauptwohn-
sitz gebunden, nicht etwa an den Zweitwohnsitz. 
Für den privaten Gebrauch besteht keine Bei-
tragspflicht, wenn bereits die betriebliche Bei-
tragspflicht auf dieselbe Adresse geltend gemacht 
wurde. Wenn an einer Adresse keine Hauptwohn-
sitze gemeldet sind (Beispiel: eine Almhütte), 
dann fällt für dieses Gebäude keine gesonder-
te ORF-Gebühr an. Die Privatzimmervermie-
tung im selben Gebäude oder die Vermietung 
von Ferienwohnungen mit identischer Adresse 
ist in der privaten Beitragspflicht enthalten. 
Zwei Beiträge sind allerdings zu zahlen, wenn der 
Betriebssitz vom Wohnsitz abweicht.  
Die betriebliche Beitragspflicht besteht für jeden 
Unternehmer laut einer gestaffelten Bemessungs-
grundlage, welcher je Gemeinde zumindest eine 
Betriebsstätte besitzt. Die Bemessungsgrundlage 
der Staffelung bezieht sich auf die Summe der 
Arbeitslöhne welche im Sinne des Kommunalsteu-
ergesetztes im Vorjahr entrichtet wurden. Bis 1,6 
Mio. Euro geleisteter Arbeitslöhne ist ein ORF-
Beitrag zu entrichten, bis 3 Mio. Euro zwei ORF-
Beiträge. 
 
 
Qualität - Unsere Marke ist ein Zeichen für ge-
prüfte Qualität! 
Urlaub am Bauernhof ist kein Urlaub von der 
Stange, sondern vielfältig und individuell wie die 
Menschen selbst. Die Marke „Urlaub am Bauern-
hof“ steht für Qualität zu fairen Preisen und garan-
tiert einen qualitätsgeprüften und gastfreundlichen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Damit das auch so 
bleibt, legen wir allen Vermieterinnen und Vermie-
tern nahe, regelmäßig in ihr Angebot zu investie-

Urlaub am Bauernhof 

ren. Sei es im handwerklichen Bereich am Betrieb 
selber, in Form von Sanierung- und Renovie-
rungsarbeiten jeglicher Art oder in Form von Aus-
bildungen, etwa aus dem umfangreichen Bil-
dungsangebot des Ländlichen Fortbildungsinstitu-
tes. Weiters verweisen wir auf das Beratungsan-
gebot der Landwirtschaftskammer Steiermark, 
egal ob Beratungsangebote der Urlaub am Bau-
ernhof Fachberaterinnen oder aus den Bereichen 
Direktvermarktung, Green Care, der Rechts- oder 
Bauabteilung.  
Nehmen Sie sich die Zeit, es wird sich lohnen! 
 
 
Beratungsangebot Betriebscheck 
Nutzen Sie die Chance, einen objektiven Blick auf 
Ihr Unternehmen in punkto Qualität zu werfen. 
Gemeinsam analysieren wir Ihren Urlaub-am-
Bauernhof-Betrieb und erarbeiten Lösungsansät-
ze und Verbesserungen. 
Unser Angebot: 
■ Umfassende Beratung und Durchleuchten 

des Angebots am Hof 
■ Ideen zur Weiterentwicklung der Qualität in 

allen Facetten 
■ Tipps zur Umsetzung von Maßnahmen zur 

Qualitätsverbesserung bzw. –sicherung 
■ Berechnung der Wirtschaftlichkeit der Ver-

mietung, sowie konkrete Preiskalkulation 
 
Frei wählbare Module: 
■ Modul 1: Check der Qualitätskriterien an-

hand des Kriterienkataloges von Urlaub am 
Bauernhof 

■ Modul 2: Check der Gästeinformationsmap-
pe 

■ Modul 3: Check der Homepage, deren Texte 
und Darstellung 

■ Modul 4: Check des Schriftverkehrs (von 
Angebot bis Rechnung) 

■ Modul 5: Check der Preisgestaltung und 
Wirtschaftlichkeit (Preiskalkulation anhand 
eigener betrieblicher Daten) 

 
Der Betriebs-Check wird vor Ort am Hof oder im 
Büro durchgeführt – je nach ausgewählten Modu-
len. Das Beratungsprodukt wird nach lkplus-Tarif 
(derzeit 50 € pro Stunde) verrechnet – Verrech-
nung im ¼-Stunden-Takt. 
 

Ines Pomberger, BSc.  
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TERMINE ZU DEN EINZEL-
NEN FACHBEREICHEN 
 
Pflanzenproduktion:  
Maisbau- und Pfanzenschutz-
tag 
■ Do, 11. Jän. 2024, 8.30 Uhr 
 GH Pack, Hartberg 
■ Do, 25. Jän. 2024, 17 Uhr   

                                      BS Burger, Großsteinbach 
 
Kürbisbautag 
■ Mi, 17. Jän. 2024, 8.30 Uhr 
         LFS Kirchberg am Walde, Grafendorf bei  
         Hartberg 

 
Biodiversitätschulung im ÖPUL 2023 für Betrie-
be mit Ackerbau und Grünland 
■ Di, 23. Jän. 2024, 13 Uhr  
 GH Schöngrundner, Grafendorf bei  
 Hartberg 
■ Di, 30. Jän. 2024, 13 Uhr  
 GH Pack, Hartberg 
■ Do, 8. Feb. 2024, 8.30 Uhr 
 GH Buchtelbar, Wenigzell 
 

Tierhaltung: 
Milchwirtschaftstag 2024  
■ Fr, 2. Feb. 2024, 8.45 Uhr 
 LFS Kirchberg am Walde, Grafendorf bei  
 Hartberg 
 
Einführung in die bäuerliche Pferdearbeit 
■ Fr, 16. Feb. 2024, 9 Uhr   
 GH Schweizerhof, Staudach bei Hartberg 

 
Funktionelle Klauenpflege beim Rind 
■ Mo, 4. Mrz. 2024, 9 Uhr  
 LFS Kirchberg am Walde, Grafendorf bei  
 Hartberg 

 
Einspänniges Holzrücken mit Pferden 
■ Fr, 15. Mrz. 2024, 9 Uhr  
 GH Schweizerhof, Staudach bei Hartberg 

 
Nähere Informationen und Anmeldung zu diesen 
fachspezifischen Kursen: 
LFI Steiermark 
T 0316/8050-1305 oder  
E zentrale@lfi-steiermark.at 
I www.stmk.lfi.at 

 
Sophie Stangl 
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Veranstaltungstermine 
für den biologischen 
Obstbau 2024 
 
Bio Kernobst-Fachtag 
Termin: 6. Februar 2024 
Zeit:      8 bis ca. 13 Uhr 
Ort:       8200 Wolfgruben bei Gleisdorf  
             GH Seidl, Wolfgruben 63 
 
Termin: 12. Februar 2024 
Zeit:      8 bis ca. 13 Uhr 
Ort:       8160 Weiz, GH Allmer, Wegscheide 7 
 
Termin: 22. Februar 2024 
Zeit:      8 bis ca. 13 Uhr 
Ort:       8330 Feldbach, GH Schwarz, Paurach 
 
Termin: 28. Februar 2024 
Zeit:      16 bis ca. 19 Uhr 
Ort:       Online Zoom 
 
 
Bio Steinobst-Fachtag 
Termin: 27. Februar 2024 
Zeit:      13 bis ca. 18 Uhr 
Ort:       8200 Wolfgruben bei Gleisdorf  
             GH Seidl, Wolfgruben 63 
 
Anmeldung:  
online über www.bio-austria.at/obstfachtage2024  
 
Kosten/Anerkennung:  
36 € Mitglieder; 46 € Nicht-Mitglieder; 72 € oh-
ne LFBIS (Betriebsnummer) 
Zoom-Variante: 26 € Mitglieder; 36 € Nicht-
Mitglieder; 52 € ohne LFBIS (Betriebsnummer)  
(Überweisung notwendig!) 
   
Anerkennung mit 2,5 Std. für Öpul-Bio und teil-
weise als Fortbildung für den PSM-Ausweis 
(ausg. Online!)  
   
Referenten:  
Mag. Karl Waltl (karl.waltl@lk-stmk.at)  
Mag. Claudia Freiding (claudia.freiding@lk-stmk.at 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipps/Termine/Informationen 

SPRECHTAGE 2024 der  
 
 

 
in der Bezirkskammer Hartberg-Fürstenfeld  

 
Sprechtage der Rechtsabteilung 
SOZIALRECHT: 
Anmeldung unter T 0316/8050-1427 
 

jeweils Montag  
15. Jänner, 18. März, 27. Mai,  
16. September, 18. November  

———————————— 
Sprechtage der Rechtsabteilung 
ALLGEMEINRECHT: 
Anmeldung unter T 0316/8050-1247 
 

jeweils Montag  
22. Jänner, 26. Februar, 25. März, 22. April,   

27. Mai, 24. Juni, 23. September,  
28. Oktober, 25. November, 23. Dezember 

———————————— 
Sprechtage des Steuerreferates  
Mag. Doris Noggler 
Anmeldung unter T 0316/8050-1256 
 

jeweils Donnerstag  
11. Jänner, 22. Februar, 14. März, 11. April,  

16. Mai, 13. Juni, 12. September, 10. Oktober,  
14. November, 12. Dezember  

Sprechtage in der Landwirtschaftskammer  
Steiermark, Hamerlinggasse 3, 8010 Graz: 
Jeden Dienstag- und Freitagvormittag nur nach  
telefonischer Anmeldung unter oben angeführten 
Telefonnummern.  

Anmeldung jeweils eine Woche vor dem  
Termin unbedingt erforderlich! 

Änderungen vorbehalten! 

 
 
 
 
 
Am 5. und 6. Februar 2024 ist es wieder soweit: 
die HUMUS+Tage finden in Kaindorf statt und 
das Programm verspricht zwei sehr interessan-
te Veranstaltungstage mit hochkarätigen Vortra-
genden und einem tollen Rahmenprogramm.  
 
Nähere Infos: I www.humusplus.at 

Tage 2024  
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Unfallversicherungsschutz 
auch für Lebensgefährten? 
Wer einen land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb ab einem 
Einheitswert von 150 € auf ei-
gene Rechnung und Gefahr be-
wirtschaftet, muss einen Unfall-
versicherungsbeitrag an die So-
zialversicherungsanstalt der 

Selbständigen (SVS) entrichten. Da die bäuerli-
che Unfallversicherung eine so genannte Be-
triebsversicherung ist, sind nicht nur der Be-
triebsführer, sondern auch ein gewisser Kreis 
von nahen, mittätigen Angehörigen in der Un-
fallversicherung mitversichert. Grundsätzlich 
genießen bei der SVS auch der Ehegatte, die 
Kinder, Enkel-, Schwiegerkinder, Eltern, Großel-
tern, Schwiegereltern sowie Geschwister des 
Betriebsführers einen Unfallversicherungs-
schutz. Diese Angehörigen sind bereits unfall-
versichert, wenn sie auch nur fallweise im Be-
trieb mittätig sind. Ein Wohnsitz am Betriebsort 
ist nicht erforderlich. Der bäuerliche Unfallversi-

cherungsschutz bezieht sich unter anderem auf 
die Betriebstätigkeiten, Wegeunfälle im Zusam-
menhang mit betrieblichen Tätigkeiten, bäuerli-
chen Nebentätigkeiten inklusive UaB. Die Leis-
tungen der Unfallversicherung sind sehr vielfäl-
tig und reichen von der Unfallheilbehandlung 
über die Reha, der Betriebshilfe bis zur monatli-
chen Geldleistung nach einem Arbeitsunfall o-
der einer Berufskrankheit in Form von Renten. 
 
Werden mehrere Berufe gleichzeitig ausgeübt, 
besteht in jedem Beruf eine gesonderte Unfall-
versicherung. 
 
Kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz 
für Lebensgefährten 
Wenn nun Lebensgefährten von Betriebsführern 
bzw. Betriebsführerinnen oder eines im Betrieb 
mitarbeitenden Kindes im Rahmen der landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten mithelfen, gibt es kei-
nen gesetzlichen Unfallversicherungsschutz für 
diese Mitarbeit am Hof.  

Steuer/Recht/Soziales 
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Seit 2015 besteht aber die Möglichkeit, dass 
eine freiwillige Versicherung bei der Sozialversi-
cherungsanstalt der Selbständigen - Bereich 
Bauern abgeschlossen wird. Diese Selbstversi-
cherung in der Unfallversicherung muss von je-
ner Person, die diesen Versicherungsschutz er-
langen will, bei der SVS beantragt werden. Dies 
sind nun beispielsweise Lebensgefährten der 
Betriebsführer und Lebensgefährten der Kinder. 
Die Selbstversicherung beginnt mit dem Tag, 
der auf den Beitritt folgt. Für jede versicherte 
Person ist ein eigener, monatlich fixer Betrag zu 
leisten. Für das Kalenderjahr 2023 ist dieser 
Monatsbeitrag mit 13,41 € pro selbstversicher-
ter Person festgesetzt. Dieser Betrag wird jähr-
lich aufgewertet.  
 
 
 
Achtung Meldepflichten 
Beachtung erspart Beitragsnachforderungen 
oder Pensions- bzw. Ausgleichszulagen-
rückforderungen  
Betriebsführerinnen und Betriebsführer haben 
gemäß Bauern-Sozialversicherungsgesetz die 
Verpflichtung, binnen einem Monat bei der SVS 
sämtliche Änderungen in den Bewirtschaftungs-
verhältnissen (beispielsweise Übergabe, Über-
nahme, Zu- und Verkäufe, Zu- und Verpachtun-
gen usw.) sowie die An- und Abmeldung von 
hauptberuflich beschäftigten Angehörigen zu 
melden. Weiters müssen generell Leistungs-
empfänger:innen (wie Pensionist:innen) von 
sich aus jede Änderung melden, die Einfluss auf 
die Leistungen haben könnten. Diese Initiativen 
müssen von den Versicherten ausgehen und 
können Leistungen zurückgefordert werden, 
wenn relevante Umstände nicht ordnungsge-
mäß gemeldet wurden. Wenn Betriebsfüh-
rer:nnen die Anmeldung zur Pflichtversicherung 
nicht oder verspätet erstatten, kann die SVS 
auch einen Beitragszuschlag vorschreiben. Eine 
Abmeldung von der Pflichtversicherung hat 
ebenfalls binnen eines Monats zu erfolgen. Die 
Aufnahme bzw. Beendigung einer bäuerlichen 
Nebentätigkeit ist ebenso von der Versicherten 
bzw. vom Versicherten binnen eines Monats zu 
melden. Weiters müssen Meldungen über Ein-
nahmen aus Nebentätigkeiten immer bis zum 
30. April des Folgejahres, in dem die Nebentä-
tigkeiten ausgeübt wurden, bei der SVS einge-
langt sein.  
 
Jede Meldung hat schriftlich zu erfolgen. Wenn 
man der Meldepflicht nicht nachkommt, kann es 

zum Beispiel dazu kommen, dass Ausgleichs-
zulagen oder Pensionen zurückgefordert oder 
Nachzahlungen samt Beitragszuschlägen vor-
geschrieben werden. 
 
Insbesondere bei Pensions- und Ausgleichszu-
lagenbeziehern bestehen sehr strenge Melde-
verpflichtungen, da unter anderem ein Zuver-
dienst aus Erwerbstätigkeit nur sehr einge-
schränkt oder gar nicht möglich ist bzw. zu weit-
reichenden Konsequenzen führt. Damit es nicht 
zu Überbezügen und Rückforderungen von zu 
Unrecht bezogenen Leistungen kommt, muss 
die Aufnahme einer solchen Erwerbstätigkeit 
binnen sieben Tagen der Sozialversicherung, 
welche die maßgeblichen Leistungen auszahlt, 
gemeldet werden. 
 
Im übrigen sind auch Arbeitsunfälle so schnell 
wie möglich (gesetzliche Frist: fünf Tage) bei 
der SVS zu melden. 
 
Eine Anmeldung von Dienstnehmer:innen hat 
vor Arbeitsantritt bei der ÖGK zu erfolgen. 
 

 
Mag. Silvia Lichtenschopf-Fischer, LK 

 

Unter svs.at/zeckenschutzimpfung kann man 
sich erstmalig zur FSME-Impfung anmelden. 
Personen, die schon registriert sind, erhalten 
automatisch ihre Einladung ca. zwei Wochen 
vor dem jeweiligen Impftermin. 

ZECKENSCHUTZIMPFTERMINE 

 Zeckenschutzimpfung Fürstenfeld  
Maschinenring Oststeiermark 

Hainersdorf 84/2, 8263 Großwilfersdorf  
 

Mittwoch, 28. Februar 2024 
und 

Mittwoch 10. April 2024 
jeweils von 8.30 bis 10 Uhr  

Zeckenschutzimpfung Hartberg  
HARTBERGHALLE,  

Wiesengasse 43, 8230 Hartberg  
  

Mittwoch, 28. Februar 2024 
und 

Mittwoch 10. April 2024 
jeweils von 13 bis 17 Uhr 
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"Triumph der Talente: Auszeichnung für 
Lehrling und Lehrbetrieb in der Gartenbau-
schule Großwilfersdorf“ 
Die Qualifikation der Fachkräfte ist die Basis 
des wirtschaftlichen Erfolges von Unternehmen. 
In diesem Sinne würdigten die Landarbeiter-
kammer Österreichs und die Wirtschaftskammer 
Steiermark die besten Lehrlinge und ihre Lehr-
betriebe. 
 
In glanzvollen Feiern wurden die Auszeichnun-
gen verliehen. Nominiert und eingeladen zu die-
sen Ehrungen werden Lehrabsolventen, die ihre 
LAP regulär und mit Auszeichnung abgelegt ha-
ben und deren Ausbildungsbetriebe. Die jungen 
Facharbeiter:innen haben sich durch herausra-
gende Leistungen, Fleiß und Engagement her-
vorgetan, und der Lehrbetrieb hat sich als exzel-
lente Ausbildungsstätte erwiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Veranstaltung der Landarbeiterkammer, die 
im festlichen Ambiente der Stiegl Brauwelt in 
Salzburg stattfand, zog Vertreter aus Wirtschaft, 
Politik und Bildung an. Normalerweise lässt sich 
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig die 
Ehre nicht nehmen, diese Auszeichnungen 
selbst vorzunehmen. Krankheitsbedingt konnte 
er diesen Termin leider nicht wahrnehmen. An 
seiner Stelle durfte Generalsekretär DI Günther 
Liebel diese schöne Aufgabe übernehmen. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es 
weiter zum Hangar 7. Mit den Eindrücken vom 
exquisiten Ambiente der Red-Bull-Welt endete 
dieser besondere Tag! 
 
Für die Gärtner gingen die begehrten Auszeich-
nungen der LAK in diesem Jahr unter anderem 
an Alexander Perl vom Lehrbetrieb Gartenbau-
schule Großwilfersdorf (Land Steiermark). Die 
Ehrung erging auch an die beiden Top-Mädels 
Isabella Rinner vom Stadtgartenamt Knittelfeld 
und Lena Strauß von der Gartenwelt Schacherl.  
Die WKO Steiermark lud unter dem Motto „Stars 

of styria“ in die Stadthalle Fürstenfeld ein, um 
die jungen Facharbeiter:innen und ihre Lehrbe-
triebe sowie neue Meister*innen aus der Region 
vor den Vorhang zu holen. Der Award ist nicht 
nur eine Trophäe, sondern ein Symbol für die 
gemeinsame Vision von Lehrling und Lehrbe-
trieb, die darauf abzielt, Talente zu fördern und 
die berufliche Entwicklung junger Menschen zu 
unterstützen. Durch den Abend begleitete sehr 
kurzweilig der Moderator Gregor Waltl, unter-
stützt vom Team der WKO Hartberg-Fürstenfeld 
Simone Pfeiffer und Christian Sommerbauer. 
Wir freuen uns, dass wir einen Teil zur Ausbil-
dung von Fachkräften beitragen dürfen. Dass 
wir – nebenbei bemerkt – den schönsten Beruf 
der Welt ausbilden, ist Glück.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich darf an dieser Stelle auch bekannt geben, 
dass in der Gartenbauschule Großwilfersdorf 
zwei Lehrstellen ab September 2024 frei sind: 
wir freuen uns auf Eure Bewerbungen als Lehr-
ling im Gartenbau oder als Lehrling in unserer 
Küche! 
https://jobs.stmk.gv.at/Job/1876 
https://jobs.stmk.gv.at/Job/1890 
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